
Name
surname
Vorname
name
Titel
title
Strasse
address
Postleitzahl Ort
zip code town
Tel./ tel
Fax / fax
eMail / email
Schiffsname
ship's name
Rufzeichen
callsign
Passwort
password
Schiffstype
type of ship
Zahlungsweise                       *
currency mode of payment    *

Visa                               Mastercard                            Lastschrift
Visa                               Mastercard                            debit

Kartennummer / gültig bis

caard number  / valid thru
Kontoinhaber
account holder
BLZ
bank code
Kontonummer
account number
Geldinstitut
financial institution
Vertragsform
type of contract

Yacht                                       Professional
Yacht                                       Professional

Faxmail-Service                     *
fax mail service                      *

Faxmail Service einrichten                        kein Faxmailservice
setup Fax mail service                               no Fax mail service

Besondere Vereinbarungen

special agreements
Vertragsbeginn

beginning  of the contract
Bestellung eines Modem

Order a modem

Marine HF-Modem mit Lizenz und Kielradio Firmware

Marine HF-Modem incl. License und Kielradio Firmware
Sender-Modem Kabel

HF-Radio-Modem cable

Bitte nennen Sie Ihre Sendeanlage / Which HF-radio?

Unterschrift /  Datum /  Ort

signature / date / town
* Zutreffendes ankreuzen * mark where appropriate



Nutzungsvertrag Kielradio
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Teilnahme am Email- und
Faxdienst der Kielradio GmbH (im folgenden Kielradio genannt) Andere
abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen der NutzerInnen
finden keine Anwendung, auch wenn Kielradio diesen nicht ausdrücklich
widerspricht.

§1 Zustandekommen des Nutzungsvertrages
Das Vertragsverhältnis zwischen Kielradio und den NutzerInnen kommt
durch den Erwerb der Lizenz und der endgültigen Entrichtung des
ersten Nutzungsentgelts durch die NutzerInnen zustande.

§2 Laufzeit des Vertrages
Der Nutzungsvertrag hat eine Laufzeit von zwölf Monaten. Er verlängert
sich automatisch um eine weitere Laufzeit, wenn dieser nicht spätestens
drei Monate vor Ablauf gekündigt wird.

§3 Leistungen
Die jährliche Datenmenge und die tägliche Nutzungsdauer richtet sich
nach den zustandegekommenen Vereinbarungen zwischen den Nutze-
rInnen und KIELRADIO. Dabei ist es unerheblich, ob diese Daten mit
bestehenden Emailkonten, einem Emailkonto bei Kielradio oder dem
Nachrichtenserver ausgetauscht werden. Entscheidend ist vielmehr,
dass die Gesamtnutzungsgröße bezogen aufs Jahr in keinem der ge-
nannten Werte überschritten wird. Für die Übertragung größerer Daten-
mengen können Sondervereinbarungen getroffen werden. Sie bedürfen
der Schriftform. Kielradio stellt je nach Vertragform die Verbindung zu
bestehenden POP3 und SMTP-Emailkonten im Internet her und/oder
stellt ein gesondertes Konto zur Verfügung, dass jedoch ausschließlich
zur Nutzung über die Kurzwellenstrecke zur Verfügung steht. Die Nutze-
rInnen erkennen an, dass Kielradio ein kurzwellenbasiertes Übertra-
gungsverfahren ist. Es gelten somit Ausbreitungsbedingungen, die von
der Tageszeit, der Jahreszeit, der Sonnenfleckentätigkeit und den
allgemeinen atmosphärischen und meteorologischen Rahmenbedin-
gungen abhängig sind. Der Status der jeweilig gültigen Übertragungs-
Bedingungen wird laufend von Kielradio im Internet und auf der lokalen
SSB-Webseite veröffentlicht. Durch den Abschluß von Zusatzvereinba-
rungen übernimmt Kielradio die Übermittlung von Sendfax von den
Seefunkstellen zu jedem beliebigen Faxgerät. Diese Leistung wird
gesondert nach Aufwand abgerechnet.

§4 Datensicherheit
Kielradio übermittelt alle Daten auf der Kurzwellenstrecke nach einem
speziellen Verschlüsselungsverfahren. Ein Entschlüsselungscode wird
auf Grund der bestehenden Telekommunikationsgesetze der RegTP
zugängig gemacht. Eine vollständige Abhörsicherheit kann von Kielradio
nicht garantiert werden.

§5 Anlagen und Lizenz
Alle von Kielradio gelieferten Lizenzen und Anlagenteile gehen beim
Kauf in das Eigentum der NutzerInnen über, und bleiben auch nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses Eigentum der NutzerInnen.
Einmal erworbene Lizenzen können auch nach Vertragsunterbrechung
genutzt werden. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben alle Teile
Eigentum der Kielradio GmbH.

§6 Pflichten und Obliegenheiten der NutzerInnen
1. ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Kosten

für Rücklastschriften und nicht eingelöste Schecks tragen die Nut-
zerInnen zuzüglich aller entstandenen Nebenkosten

2. die vereinbarten Zeiten und Datenmengen nicht zu überschreiten.
Kielradio behält sich vor, diese Mehraufwendungen nachzubela-
sten.

3. die Änderung von Anschriften, Kontonummern oder Anschrift des
Rechnungsempfängers unverzüglich Kielradio mitzuteilen.

4. den Verlust des lizensierten Modems durch Diebstahl, Feuer oder
sonstige Einwirkungen Kielradio mitzuteilen. Kielradio ersetzt bei
rechtzeitiger Bekanntgabe kostenfrei die Lizenz.

5. die Lizenz nur auf der vertraglich vereinbarten Seefunkstelle zu
verwenden. Sie kann aus fernmelderechtlichen Gründen nicht auf
andere Schiffe übertragen werden.

6. die Dienste von Kielradio nur außerhalb des Hoheitsgebietes der
Bundesrepublik Deutschland und anderer Staaten zu verwenden.
Kielradio ist ein Kurzwellen-Seefunkverfahren, dass nur für die
Verwendung außerhalb der Reichweite anderer terrerstrischer
Kommunikationsmittel zugelassen ist.

7. ihre Funkanlagen sachgerecht durch qualfizierte Elektrofachkräfte
installieren, warten und instandsetzen zu lassen.

8. die Regeln und Gesetze der nationalen Telekommunikations-
Aufsichtbehörden zu beachten und insbesondere die Gesetze zum
Schutz des Fernmeldgeheimnisses zu beachten.

§7 Zahlungsbedingungen
Alle Lieferungen und Leistungen von Kielradio können nur durch Vor-
kasse, Vorausscheck, Lastschrift oder andere vergleichbarerZahlungs-
mittel beglichen werden. Eine Lieferung auf offene Rechnung ist nicht
vorgesehen.

§8 Ausschluß
Erhebt einE NutzerIn Einwendungen gegen die Höhe der in der Rech-
nung erhobenen Leistungen, so sind diese schriftlich innerhalb von acht
Wochen nach Zugang der Rechnung bei Kielradio anzuzeigen.

§9 Änderung der Geschäftsbedingungen
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Leistungsbe-
schreibungen und/oder der Preise werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Sie treten einen Monat nach Veröffentlichung in Kraft.  Ändern sich die
Bedingungen zu Ungunsten der NutzerInnen, können diese schriftlich
zum genannten Zeitpunkt den laufenden Nutzungsvertrag kündigen.
Hiervon ausgenommen sind Preiserhöhungen die sich durch die Ände-
rung der gesetzlichen Umsatzsteuersätze ergeben.

§10 Kündigung
Die NutzerInnen müssen bis spätestens drei Monate vor Ablauf des
laufenden Nutzungsvertrages das Vertragsverhältnis schriftlich kündi-
gen.
Kielradio behält sich vor, NutzerInnen ohne Einhaltung von Fristen zu
kündigen:
• wenn diese die vertraglich vereinbarte Onlinezeit oder Datenmen-

ge wiederholt überschreiten
• wenn gesetzeswidrige Nutzung des Dienstes oder ein Verstoß

gegen die geltenden Telekommunikationsgesetzte nachgewiesen
wird.

Die Kosten für ddie Aufhebung des Vertrages trägt die/der NutzerIn.

§11 Haftungsbeschränkungen
Die Dienstleistungen von Kielradio sind nicht Bestandteil der internatio-
nalen Schiffssicherheitssysteme. Kielradio ist lediglich eine zusätzliche
Dienstleistung im weltweiten, maritimen Funkdienst. Für die Schiffssi-
cherheit sind daher an Bord die üblichen Notfunkeinrichtungen entspre-
chend den Richtlinien der Internationalen Marine Organisation vorzuse-
hen. Kielradio ist bemüht, im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten,
die Funkdienste zu unterstützen und den Seefunkstellen eine weitere
weitreichende Telekommunikationseinrichtung zur Verfügung zu stellen.
Sie schließt daher alle Ansprüche aus, und haftet nicht für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden die nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz seitens Kielradio zu verantworten wären. Kielradio übernimmt
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihr oder Dritten angebote-
nen Informationen keine Gewährleistung.

§12 Haftungsgrenzen
Die Haftung wird begrenzt auf vertragstypische Schäden bis zu einer
Höhe von:
DM  3.000.000,- für Personen- und Sachschäden
DM  100.000,- für Vermögensschäden.

§13 Nutzung durch Dritte
Den NutzerInnen ist es nicht gestattet, ihre Lizenz anderen als der
vertraglich vereinbarten Seefunkstelle zu überlassen. Die Lizenz zur
Nutzung der Frequenzen von Kielradio ist an die vertraglich vereinbarte
Seefunkstelle und das offizielle Rufzeichen gebunden und kann nicht
auf eine andere Seefunkstelle übertragen werden. Die NutzerInnen sind
selbst für die in Anspruch genommenen Leistungen verantwortlich, und
haben ihre Telekommunikationsanlage gegen unrechtmäßige und
unbefugte Nutzung zu schützen.

§14 Sonstiges
Mündliche und schriftliche Nebenabreden bestehen nicht.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kiel, im Januar 2002


